
Richtigstellung und Gegenvorstellung

zum Beschluß vom 29.11.2007,
in dem Sylvia Stolz nach zwei Prozeßtagen eine Frist von zwei Stunden gesetzt

wurde, innerhalb derer sie ihre Aussage zur Sache abzuschließen hat.

Meine Äußerungen wurden in diesem Beschluß von der Kammer zum Teil unzutreffend und
sinnverfälschend wiedergegeben.

Zu I 1 (Seite 2):
Ich habe nicht erklärt, ich würde „die Vorwürfe nicht in Abrede stellen“. Ich habe auch nicht
„beanstandet, das jeweilige Hauptverhandlungsprotokoll als Grundlage des einzelnen
Anklagevorwurfs enthalte nicht ausschließlich die von“ mir „verwandten wörtlichen
Formulierungen“. Sondern ich erklärte, wie bereits in meiner schriftlich eingereichten
Stellungnahme vom 26./29.11.2007 (Seite 1) richtiggestellt wurde: „Lediglich die in der
Anklageschrift aufgeführten Schriftsätze habe ich anerkannt sowie die inhaltliche Richtung
der Mitschriften meiner Stellungnahmen, die alles andere als wörtlich erfolgten.“

Zu 2 - 4. Spiegelstrich (Seite 2):
Ich habe nicht geäußert, „die Fremdherrschaft verfolge allein den Zweck, die deutsche
Nation und das Deutsche Volk zu zerstören“.
Dies ist ein sehr wesentlicher Zweck, aber nicht der einzige.

Zu 2 a (Seite 3):
- 3. Spiegelstrich:

Ich erklärte nicht, „in den vorhandenen Dokumenten werde immer nur von ‚Umsiedlung’
gesprochen“. Das trifft so ja auch nicht zu.
Vielmehr war „Umsiedlung“ in dem Buch „Grundlagen zur Zeitgeschichte“ herausgegeben
von Ernst Gauß (Germar Rudolf), aus dem ich einen Auszug aus der Einleitung verlas,
eines der dort genannten Beispiele für die Begriffe, die in bestimmten Dienstdokumenten
des Deutschen Reiches verwendet wurden und die seit Ende des 2. Weltkrieges als
Tarnbezeichnungen für das dort nicht auftauchende Wort „Vernichtung“ interpretiert
werden, obwohl keine Dokumente aufgefunden wurden, die belegen, daß eine
durchzuführende „Umsiedlung“ u.ä. in Wirklichkeit als „Vernichtung“ aufzufassen sei.

- 6. Spiegelstrich:
Ich habe nicht erklärt, „bislang sei kein Bilddokument gefunden worden, das einen direkten
Hinweis auf die Judenvernichtung enthalte“, denn dies könnte falsch verstanden werden, in
dem Sinne, keine Abbildung enthalte einen Hinweis auf die Judenvernichtung.
Der Satz ist aber inhaltlich zutreffend, unter der Maßgabe, daß man unter Bilddokument
eine echte, d.h. nicht gefälschte (montiert und/oder retuschiert) Fotografie versteht.

- 8. Spiegelstrich:
Ich habe nicht erklärt, „es gebe nicht mehr als 10 Zeugen, die als unmittelbare Zeugen den
Holocaust bezeugen können“, dies würde bedeuten, daß ich der Meinung sei, 10 Zeugen
könnten den Holocaust bezeugen. Sondern ich wies darauf hin, daß es weniger als 10
Personen sind, die behaupten, sie seien unmittelbare Zeugen des Holocausts (gemeint ist
Vergasung von Juden in Gaskammern) (geht auf eine Mitteilung des Leitenden Spiegel-
Redakteurs Fritjof Meyer zurück).
Auch habe ich nicht geäußert, „es sei nicht nachvollziehbar, weshalb diese Zeugen vor
Gericht nicht gehört werden dürfen“, sondern ich warf die Frage auf, weshalb die Aussagen
von jüdischen Zeugen nicht – jedenfalls nicht ungestraft – in Frage gestellt werden dürfen.


